
 

Übersicht über die Änderungen im 
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 

zum 01. 08. 2006 
 

 
GTK alt 

 

 
GTK neu 

 
§ 17 Elternbeiträge 
 

(1)  Die Eltern haben entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mo-
natlich öffentlich-rechtliche Beiträge 
zu den Jahresbetriebskosten zu entrich-
ten. Lebt das Kind nur mit einem El-
ternteil zusammen, so tritt dieser an 
die Stelle der Eltern. Wird bei Voll-
zeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pfle-
geel tern ein Kinderfreibetrag nach § 32 
Einkommensteuergesetz gewährt oder Kin-
dergeld gezahlt, treten die Personen, 
die diese Leistung erhalten, an die 
Stelle der Eltern. Beitrags zeitraum ist 
das Kindergartenjahr; dieses ent spricht 
dem Schuljahr. Die Beitrags pflicht wird 
durch Schließungszeiten der Einrich tung 
nicht berührt. Für die regelmäßige 
Betreuung eines Kindes im Kindergarten 
über Mittag (zwischen 12.30 Uhr und 
14.00 Uhr) ist ein zusätzlicher Beitrag  

§ 17 Elternbeiträge 
 

(1)  Der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe kann Elternbeiträge pro 
Kind erhe ben. Zu diesem Zweck teilt der 
Träger dem örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe die Namen, Anschrif-
ten, Geburtsdaten sowie die Aufnahme- 
und Abmeldedaten der Kinder sowie die 
entsprechenden Angaben der Eltern un-
verzüglich mit. 

 
(2)  Der Träger kann ein Entgelt für das 

Mittagsessen verlangen.  
 

(3)  Der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe hat eine soziale Staffelung 
der Elternbeiträge vorzusehen. Er kann 
ermäßigte Beiträge für Geschwisterkin-
der vorsehen. Dies gilt auch für Kin-
der, deren Geschwister eine Ganztags-
schule besuchen. Auf Antrag soll er die 



zu zahlen. Der Träger kann von den El-
tern ein Entgelt für das Mittagessen 
verlangen.  

 
(2)  Besuchen mehr als ein Kind einer Fami-

lie oder von Personen, die nach Absatz 
1 an die Stelle der Eltern treten, 
gleichzeitig eine Tageseinrichtung, so 
entfallen die Beiträge für das zweite 
und jedes weitere Kind. Ergeben sich 
ohne Beitragsbefreiung nach Satz 1 un-
terschiedlich hohe Beiträge, so ist  der 
höchste Beitrag zu zahlen. Auf Antrag 
sollen die Elternbeiträge vom örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz oder teilweise erlassen werden, 
wenn die Belastung den Eltern und dem 
Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 
SGB VIII).  

 
(3)  Die Höhe de r Elternbeiträge ergibt sich 

aus der Anlage zu diesem Gesetz. Im 
Fall des Absatzes 1 Satz 3 ist ein El-
ternbeitrag zu zahlen, der sich nach 
der Elternbeitragsstaffel für die zwei-
te Einkommensgruppe ergibt, es sei 
denn, nach Satz 1 ergibt sich ein nied-
rigerer Beitrag. Bei Aufnahme und da-
nach auf Verlangen haben die Eltern dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe schriftlich anzugeben und 
nachzuweisen, welche Einkommensgruppe 
gemäß der Anlage nach Satz 1 ihren El-

Elternbeiträge ganz oder teilweise er-
lassen, wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 
Absatz 3 SGB VIII). 

 
(4)  Die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe können die Aufgaben nach 
den Absätzen 1 und 3 auf die Gemeinden 
in ihrem Bezirk übertragen. 



ternbeiträgen zugrunde zu legen ist. 
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder 
ohne den geforderten Nachweis ist der 
höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 
(4)  Einkommen im Sinne dieser Vorschrift 

ist die Summe der positiven Einkünfte 
der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 
2 des Einkommensteuergesetzes. Ein Aus-
gleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zu-
sammenveranlagten Ehegatten ist nicht 
zulässig. Dem Einkommen im Sinne des 
Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die zur De-
ckung des Lebensunterhaltes bestimmten 
öffentlichen Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der Elternbeitrag 
gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften und das 
Erziehungsgeld nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurech-
nen. Bezieht ein Elternteil Einkünfte 
aus einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats  und 
steht ihm aufgrund dessen für den Fall 
des Ausscheidens eine lebenslängliche 
Versorgung oder an deren Stelle eine 
Abfindung zu oder ist er in der gesetz-
lichen Rentenversicherung nachzuversi-
chern, dann ist dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 



v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäf-
tigungsverhältnis oder aufgrund der 
Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
Für das dritte und jedes weitere Kind 
sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommens-
teuer-gesetz zu gewährenden Freibeträge  
von dem nach diesem Absatz ermittelten 
Einkommen abzuziehen. 

 
(5)  Maßgebend ist das Einkommen in dem der 

Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. 
Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffa-
che des Einkommens des letzten Monats 
zugrunde zu legen, wenn es voraussicht-
lich auf Dauer höher oder niedriger ist 
als das Einkommen des vorangegangenen 
Kalenderjahres; wird das Z wölffache des 
Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzu-
rechnen, die zwar nicht im letzten Mo-
nat bezogen wurden, aber im laufenden 
Jahr anfallen. Der Elternbeitrag ist ab 
dem Kalendermonat nach Eintritt der Än-
derung neu festzusetzen. Soweit Mo-
natseinkommen nicht bestimmbar sind, 
ist abweichend von Satz 2 auf das zu 
erwartende Jahreseinkommen  abzustellen. 
Änderungen der Einkommensverhältnisse, 
die zur Zugrundelegung einer höheren 
Einkommensgruppe führen können, sind 
unverzüglich anzugeben.  

 
(6)  Die Elternbeiträge werden vom ö rtlichen 



Träger der öffentlichen Jugendhilfe er-
hoben. Zu diesem Zweck  teilt der Träger 
dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe die Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten sowie die Aufnahme- und Ab-
meldedaten der Kinder sowie die ent-
sprechenden Angaben der Eltern unver-
züglich mit. 

 
(7)  Die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe können die Aufgaben nach 
Absatz 6 auf die Gemeinden in ihrem Be-
zirk übertragen. 

  
 Die Anlage zu § 17 Abs. 3 GTK alt wird aufge-

hoben. 
 

§ 18 Aufbringung der Betriebskosten 
 
(3)     Das Land gewährt dem örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe einen Zu-
schuss zu den Betriebskosten der Ein-
richtungen seines Bezirks. Die Höhe 
des Zuschusses errechnet sich wie 
folgt: Von den Betriebskosten werden 
die Elternbeiträge sowie der von den 
Trägern nach Absatz 2 zu tragende Ei-
genanteil abgezogen; der sich danach 
ergebende Betrag wird durch die Zahl 2 
geteilt. Elternbeiträge sind die zu 
entrichtenden Beiträge; ganz oder 
teilweise vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe erlassene El-

§ 18 Aufbringung der Betriebskosten 
 

(3)  Das Land gewährt dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe einen Zu-
schuss in Höhe von 30,5 vom Hundert der 
Betriebskosten der Einrichtungen seines 
Bezirkes. 

 



ternbeiträge sind hinzurechnen. 
 
 
§ 18 b Haushaltskonsolidierungsbeitrag 
 

(1)  § 18 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, dass 
sich der Landeszuschuss im Jahr 2004 um 
1.916 Euro und im Jahr 2005 um 2.838 
Euro für jede im Bezirk des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 
vorgehaltene Gruppe in den nach diesem 
Gesetz geförderten Tageseinrichtungen 
für Kinder, die im Eigentum  des Trägers 
steht oder er Erbbauberechtigter ist 
oder wirtschaftlich dem Eigentümer 
gleichgestellt ist, verringert. Für al-
le anderen in den nach diesem Gesetz 
geförderten Tageseinrichtungen vorge-
haltenen Gruppen verringert sich der 
Landeszuschuss im Jahr 2004 um 1.516 
Euro und im Jahr 2005 um 2.238 Euro. 
Der Träger der örtlichen Jugendhilfe 
kürzt den nach den Regelungen dieses 
Gesetzes und der nach diesem Gesetz er-
gangenen Verordnungen errechneten Zu-
schuss zu den Betriebskosten an den 
Träger der Einrichtung für jede in der 
Einrichtung vorgehaltene Gruppe um die 
in den Sät zen 1 und 2 für das jeweilige 
Jahr genannten Beträge.  

 
(2)  Abweichend zu § 2 Abs. 4 der Verordnung 

zur Regelung der Gruppenstärken und   

§ 18 b Haushaltskonsolidierungsbeitrag 
 

(1)  § 18 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, dass 
sich der Landeszuschuss im Jahr 2006  um  
2.838 Euro für jede im Bezirk des ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe vorgehaltene Gruppe in den nach 
diesem Gesetz geförderten Tageseinrich-
tungen für Kinder, die im Eigentum des 
Trägers steht oder er Erbbauberechtig-
ter ist oder wirtschaftlich dem Eigen-
tümer gleichgestellt ist, verringert. 
Für alle anderen in den nach diesem Ge-
setz geförderten Tageseinrichtungen 
vorgehaltenen Gruppen verringert sich 
der Landeszuschuss im Jahr 2006 um 
2.238 Euro. Der Träger der örtlichen 
Jugendhilfe kürzt den nach den Regelun-
gen dieses Gesetzes und der nach diesem 
Gesetz ergangenen Verordnungen errech-
neten  Zuschuss zu den Betriebskosten an 
den Träger der Einrichtung für jede in 
der Einrichtung vorgehaltene Gruppe um 
die in den Sätzen 1 und 2 genannten Be-
träge.  

 
 
 

(2) Abweichend zu § 2 Abs. 4 der Verordnung 
zur Regelung der Gruppenstärken und ü-



über die Betriebskosten nach dem Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder (Be-
triebskostenverordnung – BKVO) können 
die Träger der Tageseinrichtungen für 
Kinder in den Jahren 2004 und 2005 die 
Sachkostenpauschalen und gegebenenfalls 
vorhandene Rücklagen unabhängig von der 
Qualifizierung als Grund- oder Erhal-
tungspauschale zur Deckung der Sachkos-
ten einsetzen. In den Jahren 2004 und 
2005 können die Rücklagen auch für meh-
rere Tageseinrichtungen desselben Trä-
gers , die dieser zum Zeitpunkt des In-
Kraft- Tretens dieses Gesetzes im Gebiet 
des Kreises (§ 1 Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen) betreibt, zu-
sammengefasst werden; dieses gilt auch 
für den Fall, dass die Tageseinrichtun-
gen von mehreren, demselben Spitzenver-
band der Freien Wohlfahrtspflege ange-
hörenden Trägern betrieben werden.  

 

ber die Betriebskosten nach dem Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder (Be-
triebskostenverordnung – BKVO) können 
die Träger der Tageseinrichtungen für 
Kinder im Jahr 2006 die Sachkostenpau-
schalen und gegebenenfalls vorhandene 
Rücklagen unabhängig von der Qualifi-
zierung als Grund- oder Erhaltungspau-
schale zur Deckung der Sachkosten ein-
setzen. Im Jahr 2006 können die Rückla-
gen auch für mehrere Tageseinrichtungen 
desselben Trägers, die dieser zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens dieses Ge-
setzes im Gebiet des Kreises (§ 1 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen) betreibt, zusammengefasst 
werden; dieses gilt auch für den Fall, 
dass die Tageseinrichtungen von mehre-
ren, demselben Spitzenverband der Frei-
en Wohlfahrtspflege angehörenden Trä-
gern betrieben werden.  
 

 
§ 26 Durchführungsvorschriften 
 

(1)  Die Oberste Landesjugendbehörde wird 
ermächtigt, ………… nach Zustimmung des 
Ausschusses für Kinder, Jugend und Fa-
milie und des Haushaltsauschusses des 
Landtages ……… 

 
3. die Höhe und die Staffelung der El-
ternbeiträge derart anzupassen, dass 

§ 26 Durchführungsvorschriften 
 
 
 
 
 
 
 
Die Nr. 3 im § 26 Absatz ist aufgehoben wor-
den. 



ein angemessener Teil der Gesamtbe-
triebskosten durch Elternbeiträge ge-
deckt wird, und zu regeln, dass die El-
ternbeiträge für Angebote nach § 2, de-
ren festgelegte Betreuungszeiten die 
Regelöffnungszeiten wesentlich unter-
schreitet und die im Rahmen von Nach-
mittagsbetreuung zur Überbrückung feh-
lender Kindergartenplätze mit Regelöff-
nungsdauer durchgeführt werden, niedri-
ger festgesetzt werden. 

 
§ 27 Bußgeldvorschriften 
 

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer die in § 17 
Abs. 3 bezeichneten Angaben unrichtig 
oder unvollständig macht. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden. 

 
(2)  Die Zuständigkeit für die Verfolgung 

und Ahndung wird den örtlichen Ord-
nungsbehörden übertragen. 

 
 
Der § 27 ist ersatzlos aufgehoben worden.  

 


